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Antrag zur Aufnahme in den Verein AGFK-BW

Beantragung der Mitgliedschaft in der 
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen 
in Baden-Württemberg (AGFK-BW) e. V.
	1. Angaben zur beantragenden Gebietskörperschaft


	1.1. Eckdaten zur Gebietskörperschaft

	Name:
	

	Kommunale Ebene:
	Gemeinde/ Stadt/ Landkreis (nicht Zutreffendes löschen)

	Einwohnerzahl:
	

	

	Internetauftritt:
(Direktlink zur Fahrradseite, falls vorhanden, wird auf www.fahrradland-bw.de verlinkt)
	


	1.2. Vertreter/in in der Mitgliederversammlung der AGFK-BW

(z.B. OB, BM, Landrat)

	Name:
	

	Funktion:
	

	Adresse:
	

	Telefon:
	

	Telefax:
	

	E-Mail:
	


	1.3. Vertreter/in im Facharbeitskreis der AGFK-BW 


(Ansprechpartner auf Fachebene, z.B. 
Fahrradbeauftragter)

	Name:
	

	Funktion:
	

	Adresse:
	

	Telefon:
	

	Telefax:
	

	E-Mail:
	


	2. Kriterien zur Aufnahme in den Verein AGFK-BW


	2.1. Beschluss des zuständigen Gremiums der kommunalen Gebietskörperschaft, der 
AGFK-BW beitreten zu wollen und darauf hinzuwirken, die für die Auszeichnung 
„Fahrradfreundliche Stadt“, „Fahrradfreundliche Gemeinde“ oder 
„Fahrradfreundlicher Landkreis“ erforderlichen Voraussetzungen erfüllen zu wollen.

	(Der Beschluss muss beide genannten Punkte explizit enthalten. Bitte ergänzen Sie hier eine kurze Erläuterung und fügen Sie den Beschluss bei.)


	2.2. Benennung eines festen Ansprechpartners für den Radverkehr nach außen

	(Bitte benennen Sie den Ansprechpartner und ergänzen Sie hier eine kurze Erläuterung. Der Ansprechpartner wird auf www.fahrradland-bw.de genannt.)



	2.3. Bereitschaft zur Mitarbeit in der AGFK- BW (ideell und materiell)

	(Bitte ergänzen Sie hier eine kurze Erläuterung. Mit ideeller und materieller Mitarbeit sind z.B. die Teilnahme an oder die Ausrichtung von Mitglieder- und Facharbeitskreissitzungen, sowie die aktive Mitarbeit in Arbeitsgruppen gemeint.)



	2.4. Bereitschaft zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge

	(Die Mitgliedsbeiträge der AGFK-BW sind nach Einwohnergrößenklassen gestaffelt und werden zum 1. Juli eines Jahres fällig.  Bitte die zutreffende Größenklasse ankreuzen.)

	
	Städte und Gemeinden bis zu 20.000 Einwohner (E): 
1.000 Euro

	
	Städte und Gemeinden von 20.000 bis 50.000 E: 

2.000 Euro

	
	Städte von 50.000 bis 100.000 E und Landkreise: 

3.000 Euro

	
	Städte über 100.000 E: 




4.000 Euro


	Datum 




Unterschrift 






(OB/ BM/ Landrat)

	


Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) e.V.
c/o Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH



Geschäftsstelle AGFK-BW e. V.



 

Wilhelmsplatz 11

70182 Stuttgart

Ansprechpartner: 

Michael Öhmann
Tel.: 0711/23991-207

Fax: 0711/23991-23

Email: michael.oehmann@agfk-bw.de
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